Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Pura light

Nummer der Fassung: 3.0 Uberarbeitet am: 22.11.2024
Ersetzt Fassung vom: 26.02.2024 (2) Erste Fassung: 10.09.2021

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1

1.2

1.3

1.4

Produktidentifikator
Handelsname Pura light

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Mortel

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

redstone GmbH & Co. KG Telefon: +49 (0) 421-223149-0
Haferwende 1 Telefax: +49 (0) 421-223149-90
D-28357 Bremen E-Mail: info@redstone.de
Deutschland Webseite: www.redstone.de
E-Mail (sachkundige Person) sdb@csb-compliance.com

Bitte verwenden Sie diese E-Mail-Adresse nicht um aktuelle Sicherheitsdatenblatter anzufordern. Wen-
den Sie sich in diesen Fallen bitte direkt an redstone GmbH & Co. KG.

Notrufnummer

Giftnotzentrale

Telefon

Osterreich Vergiftungsinformationszentrale fiir Osterreich +43 1 4064343

Wie oben angegeben oder nachstgelegene Giftinformationszentrale.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

21

Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Einstufung
Ab- Gefahrenklasse Kategorie Gefahrenklasse Gefahrenhin-
schnitt und -kategorie weis
3.2 Atz-/Reizwirkung auf die Haut 2 Skin Irrit. 2 H315
33 schwere Augenschadigung/Augenreizung 1 Eye Dam. 1 H318
3.8R spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Ex- 3 STOTSE3 H335
position (Reizung der Atemwege)
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Voller Wortlaut der Abkurzungen in ABSCHNITT 16

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Signalwort

Piktogramme

GHSO05, GHS07

Gefahrenhinweise
H315
H318
H335

Sicherheitshinweise

Gefahr

Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenschaden.

Kann die Atemwege reizen.

Darf nicht in die Hédnde von Kindern gelangen.

P102

P261 Einatmen von Staub vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte
Atmung sorgen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen.
Weiter spulen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P501 Inhalt/Behélter in Ubereinstimmung mit den
lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung
zufhren.

Gefahrliche Bestandteile zur Kennzeichnung Portlandzement

23 Sonstige Gefahren

Calciumdihydroxid

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Enthalt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von > 0,1%.

Endokrinschadliche Eigenschaften

Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von = 0,1%.

Osterreich: de
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1

3.2

Stoffe

Nicht relevant (Gemisch).

Gemische

Beschreibung des Gemischs

Gefahrliche Bestandteile

Stoffname Identifikator Gew.-% Einstufung gem. GHS Piktogramme
Portlandzement CAS-Nr. 10-<25 Skin Irrit. 2/ H315 @ -
65997-15-1 Eye Dam. 1/ H318
STOT SE 3/ H335
EG-Nr.
266-043-4
Calciumdihydroxid CAS-Nr. 5-<10 Skin Irrit. 2/ H315 @ IOELV
1305-62-0 Eye Dam. 1/ H318
STOT SE 3/ H335
EG-Nr.
215-137-3
REACH Reg.-Nr.
01-2119475151-
45-XXXX

Anm.

IOELV: Stoff mit einem gemeinschaftlichen Grenzwert fir die berufsbedingte Exposition

Anmerkungen

Voller Wortlaut der H-Satze in ABSCHNITT 16
zementhaltiges Gemisch, das > 0,0002 % l6sliches Chrom (VI) enthalt (bezogen auf das gesamte Trockengewicht)

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRBnahmen

4.1

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Selbstschutz des Ersthelfers.

Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

Nach Inhalation

FUr Frischluft sorgen.

Bei unregelmafiger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Erste-Hilfe-
Malnahmen einleiten.

Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.
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4.2

4.3

Nach Kontakt mit der Haut

Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Bei Hautreizung: arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Berithrung mit den Augen

Bei Berlihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspilen und Arzt konsultieren.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund ausspulen. Kein Erbrechen herbeiftihren.
Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Hinweise fir den Arzt
Keine.
Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine Information verfluigbar.

Hinweise auf adrztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1

5.2

5.3

Léschmittel

Geeignete Loschmittel

Wasser, Schaum, alkoholbestandiger Schaum, Feuerléschpulver

Ungeeignete Loschmittel

Wasser im Vollstrahl

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Abschnitt 10.

Hinweise fiur die Brandbekampfung

Nicht brennbar.

Behalter mit Sprihwasser kihlen.

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
LéschmalBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Loschwasser nicht in Kanale und Gewasser gelangen lassen.
Kontaminiertes Loéschwasser getrennt sammeln.

Brandbekampfung mit Ublichen VorsichtsmaBnahmen aus angemessener Entfernung.

Besondere Schutzausristung bei der Brandbekdampfung

Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen

Osterreich: de
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Pura light

Nummer der Fassung: 3.0 Uberarbeitet am: 22.11.2024

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1

6.2

6.3

6.4

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Nicht far Notfalle geschultes Personal

Personen in Sicherheit bringen.

Verwendung geeigneter Schutzausristungen (einschlieBlich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdaten-
blatts genannten persdnlichen Schutzausristung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Au-
gen und personlicher Kleidung.

Einsatzkrafte

Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerat zu tragen.

UmweltschutzmaBnahmen
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.
Verunreinigtes Waschwasser zurtickhalten und entsorgen.

Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Hinweise wie verschiittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen
Mechanisch aufnehmen.

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschiitten erfolgen kann

Mechanisch aufnehmen.

Weitere Angaben betreffend Verschutten und Freisetzung

In geeigneten Behdltern zur Entsorgung bringen.

Den betroffenen Bereich beliften.

Verweis auf andere Abschnitte

Personliche Schutzausrustung: siehe Abschnitt 8.
Unvertragliche Materialien: siehe Abschnitt 10.
Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

71

SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Staub nicht einatmen.

MaRnahmen zur Verhinderung von Bréanden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Verwendung einer ortlichen und generellen Liftung.
Beseitigung von Staubablagerungen.

Spezifische Hinweise/Angaben

Staubablagerungen kénnen sich auf allen Ablagerungsflachen in einem Betriebsraum ansammeln.
Handhabung von unvertraglichen Stoffen und Gemischen

Nicht mischen mit Sduren.

MaRBnahmen zum Schutz der Umwelt

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
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Pura light
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Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen.

Nach Gebrauch die Hande waschen.

Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausru-
stung ablegen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Durch Entziuindbarkeit bedingte Gefahren

Keine.

Unvertréagliche Stoffe oder Gemische

Unvertragliche Materialien: siehe Abschnitt 10.

Gegen duBlere Einwirkungen schiitzen, wie

Feuchtigkeit, Luft-/Sauerstoffzutritt

Beachtung von sonstigen Informationen

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Anforderungen an die Beliiftung

Sicherstellen einer ausreichenden Beliftung.

Spezielle Anforderungen an Lagerraume oder -behalter

Behalter dicht geschlossen halten.
An einem trockenen Ort aufbewahren.

Geeignete Verpackung

Nur im Originalbehalter aufbewahren.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu tberwachende Parameter

Grenzwerte fir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Land Arbeitsstoff CAS-Nr. Iden- SMw SMW KzZwW KzZwW

tifika- [ppm] [mg/m?] [ppm] [mg/m?]

tor

AT biologisch inerte - MAK - 10 - 20 i GKV
Schwebstoffe (60 min)

AT biologisch inerte - MAK - 5 - 10 r GKV
Schwebstoffe (60 min)

AT Calciumdihydro- 1305-62- MAK - 1 - - i GKV

xid 0
AT Portlandzement 65997- MAK - 5 - - i, dust GKV
15-1
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Pura light

Nummer der Fassung: 3.0 Uberarbeitet am: 22.11.2024

Grenzwerte fir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Land Arbeitsstoff CAS-Nr. Iden- SMW SMW KzZwW KZW Hin- Quelle
tifika- [ppm] [mg/m3] [ppm] [mg/m3] weis
tor
EU Calciumdihydro- 1305-62- IOELV - 1 - 4 r 2017/164/E
xid 0 u
Hinweis
dust als Staub

i einatembare Fraktion

KZW Kurzzeitwert (Grenzwert fUr Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Gberschritten werden soll, auf eine Dau-
er von 15 Minuten bezogen (soweit nicht anders angegeben)

r alveolengangige Fraktion

SMW Schichtmittelwert (Grenzwert fir Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berech-
net flr einen Bezugszeitraum von acht Stunden (soweit nicht anders angegeben)

Fir die menschliche Gesundheit maBgebliche Werte

Relevante DNEL von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. End- Schwel-  Schutzziel, Ex- Verwendungin Expositionsdau-

punkt lenwert positionsweg er

Calciumdihydroxid 1305-62-0 DNEL 1 mg/m3 Mensch, inhala- | Arbeitnehmer (In- | chronisch - lokale

tiv dustrie) Wirkungen
Fiir die Umwelt maRBgebliche Werte
Relevante PNEC von Bestandteilen
Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Schwellenwert Umweltkompartiment

Calciumdihydroxid 1305-62-0 PNEC 0,49 M9y, SuBwasser
Calciumdihydroxid 1305-62-0 PNEC 0,32 M9y, Meerwasser
Calciumdihydroxid 1305-62-0 PNEC 3 M9y, Klaranlage (STP)
Calciumdihydroxid 1305-62-0 PNEC 1.080 M9/kgq Boden

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Verwendung einer ortlichen und generellen Liftung.
Individuelle SchutzmaBnahmen (personliche Schutzausriistung)

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. (EN 166)
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Pura light

Nummer der Fassung: 3.0 Uberarbeitet am: 22.11.2024

Handschutz

Schutzhandschuhe

Material Materialstarke Durchbruchszeit des Handschuh-

materials

keine Informationen verfugbar keine Informationen verfiigbar keine Informationen verfligbar

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Geeignet ist ein nach EN 374 geprufter Chemikalienschutzhandschuh.

Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlassigkeit GUberprufen.

Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Korperschutz

Schutzkleidung gegen feste Partikel.
(EN 13832, EN 340, EN 14605).

Atemschutz

Bei unzureichender Bellftung Atemschutz tragen.
Partikelfiltergerat (DIN EN 143).

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand fest
Farbe weil3
Geruch geruchlos
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich nicht bestimmt

Entziindbarkeit nicht brennbar
Untere und obere Explosionsgrenze nicht anwendbar
(fest)
Flammpunkt nicht anwendbar
Ziindtemperatur nicht anwendbar
(fest)
Zersetzungstemperatur nicht relevant
pH-Wert >11,4
Viskositat nicht relevant
(fest)
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Nummer der Fassung: 3.0
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9.2

Loslichkeit(en)

Wasserloslichkeit

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-
Wert)

Dampfdruck

Dichte und/oder relative Dichte

Dichte

Relative Dampfdichte

Partikeleigenschaften

Sonstige Angaben

Angaben uber physikalische Gefahrenklassen

Sonstige sicherheitstechnische KenngréRen

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivitat

Reaktionsfahigkeit mit Wasser.
Hygroskopischer Feststoff.
Kann gegentber Metallen korrosiv sein.

Chemische Stabilitat

nicht in jedem Verhaltnis mischbar

nicht relevant
(anorganisch)

nicht bestimmt

1,3 Ycms bei 20 °C

nicht relevant (fest)

es liegen keine Daten vor

Gefahrenklassen gemafR3 GHS (physikalische Ge-
fahren):
nicht relevant

es liegen keine zusatzlichen Angaben vor

Das Material ist unter normalen Umgebungsbedingungen und unter den bei Lagerung und Handha-
bung zu erwartenden Temperatur- und Druckbedingungen stabil.

Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Nicht mischen mit Sauren.

Zu vermeidende Bedingungen

Vermeiden von Staubentwicklung.
Luft-/Sauerstoffzutritt.

Unvertrégliche Materialien

Sauren

Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Verninftigerweise zu erwartende, gefahrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung,
Verschutten und Erwarmung entstehen, sind nicht bekannt.

Osterreich: de
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

111 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Einstufungsverfahren

Soweit nichts anderes angegeben ist, basiert die Einstufung auf:
Gemischbestandteile (Additivitatsformel).

Einstufung gemaR GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akute Toxizitat

Es liegen keine Prifdaten fir das komplette Gemisch vor.

Akute Toxizitat von Bestandteilen

Stoffname Exposi- End- Spezies Methode Quelle
tions- punkt
weg
Calciumdihydroxid 1305-62-0 oral LDO >2.000 Ratte, OECD Guide- ECHA
M9/xg weiblich line 425
Calciumdihydroxid 1305-62-0 dermal LDO >2.500 Kanin- OECD Guide- ECHA
M9/vg chen line 402
Calciumdihydroxid 1305-62-0 | inhalativ: LC50 >6,04 M9 Ratte OECD Guide- ECHA
Staub/N //4h line 436
ebel

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Verursacht schwere Augenschaden.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Sensibilisierung der Haut

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schltssige oder schlussige, aber fiir die Einstufung nicht ausreichende Daten.

Sensibilisierung der Atemwege

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schltissige oder schlussige, aber fir die Einstufung nicht ausreichende Daten.

Keimzellmutagenitat

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schlissige oder schlissige, aber fir die Einstufung nicht ausreichende Daten.

Karzinogenitét

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schllssige oder schliissige, aber fur die Einstufung nicht ausreichende Daten.
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Reproduktionstoxizitét

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schltssige oder schlissige, aber fiir die Einstufung nicht ausreichende Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition

Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schltssige oder schlissige, aber fiir die Einstufung nicht ausreichende Daten.

Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.

11.2  Angaben uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften

Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von > 0,1%.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

(Akute) aquatische Toxizitat

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.

(Akute) aquatische Toxizitat von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Exposi- Wert Spezies Methode
tions-
dauer
Calciumdihy- 1305-62-0 LC50 96 h 50,6 M9y, Regenbogenfo- | OECD Gui- ECHA
droxid relle (On- deline 201
corhynchus
mykiss)
Calciumdihy- 1305-62-0 LC50 96 h 158 M9y Daphnia ma- OECD Gui- ECHA
droxid gna deline 202
Calciumdihy- 1305-62-0 EC50 48 h 49,1 M9y, Daphnia ma- OECD Gui- ECHA
droxid gna deline 202
Calciumdihy- 1305-62-0 ErC50 72 h 184,6 M9/ Alge (Raphido- OECD Gui- ECHA
droxid celis subcapita- | deline 201
ta)

(Chronische) aquatische Toxizitét

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
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(Chronische) aquatische Toxizitdt von Bestandteilen

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Exposi- Spezies Methode
tions-
dauer
Calciumdihy- 1305-62-0 LC50 14d 53,1 M9y, Crustaceae - ECHA
droxid (Crangon sp.)
Calciumdihy- 1305-62-0 EC50 3h 300,4 M9/, | Belebtschlamm | OECD Gui- ECHA
droxid eines Uberwie- deline 209
gend kommu-
nalen Abwas-
sers
Calciumdihy- 1305-62-0 NOEC 14d 32 MYy, Crustaceae - ECHA
droxid (Crangon sp.)
Calciumdihy- 1305-62-0 NOEC 72 h 48 M9y, Alge (Raphido- OECD Gui- ECHA
droxid celis subcapita- | deline 201
ta)
Calciumdihy- 1305-62-0 LOEC 72h 80 M9y, Alge (Raphido- | OECD Gui- ECHA
droxid celis subcapita- | deline 201
ta)
Calciumdihy- 1305-62-0 Wachstum 3h 229,2 M9/, | Belebtschlamm | OECD Gui- ECHA
droxid (EbCx) 20% eines Uberwie- deline 209
gend kommu-
nalen Abwas-
sers
Calciumdihy- 1305-62-0 Wachstum 3h 393,9 M9/, | Belebtschlamm | OECD Gui- ECHA
droxid (EbCx) 80% eines Uberwie- deline 209
gend kommu-
nalen Abwas-
sers
Calciumdihy- 1305-62-0 Wachs- 72 h 79,22 M9/ | Alge (Raphido- | OECD Gui- ECHA
droxid tumsrate celis subcapita- | deline 201
(ErCx) 10% ta)
Calciumdihy- 1305-62-0 Wachs- 72 h 106 M9/ Alge (Raphido- | OECD Gui- ECHA
droxid tumsrate celis subcapita- | deline 201
(ErCx) 20% ta)

12.2  Persistenz und Abbaubarkeit
Biologische Abbaubarkeit
Keine Prufung erforderlich, da die relevanten Stoffe in der Mischung anorganisch sind.

Persistenz

Keine Prufung erforderlich, da die relevanten Stoffe in der Mischung anorganisch sind.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

n-Octanol/Wasser (log KOW) nicht relevant
(anorganisch)
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12.4 Mobilitat im Boden

Es liegen keine Daten vor.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Enthalt keinen PBT-/vPvB-Stoff in einer Konzentration von > 0,1%.
12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Enthalt keinen endokrinen Disruptor (ED) in einer Konzentration von = 0,1%.
12.7  Andere schadliche Wirkungen

Es sind keine Daten verfugbar.

Anmerkungen
Wassergefahrdungsklasse, WGK: 1.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

131 Verfahren der Abfallbehandlung

Dieses Produkt und sein Behalter sind als gefahrlicher Abfall zu entsorgen.

Fir die Entsorgung Uiber Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Abfallbehandlung von Behéltern/Verpackungen

Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefuhrt werden.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschldgigen nationalen oder regionalen Bestimmungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

141 UN-Nummer oder ID-Nummer nicht zugeordnet
14.2 Ordnungsgemaf3e UN-Versandbezeichnung -
14.3  Transportgefahrenklassen -
14.4 Verpackungsgruppe -
14.5 Umweltgefahren -

14.6 Besondere Vorsichtsmaf3nahmen fiir den -
Verwender

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg -
gemafR IMO-Instrumenten
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1

15.2

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Einschldgige Bestimmungen der Europaischen Union (EU)

Beschrankungen gemaf3 REACH, Anhang XVII

Kein Bestandteil ist gelistet.

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC -
Kandidatenliste

Kein Bestandteil ist gelistet.

Seveso Richtlinie

Nicht zugeordnet.

Richtlinie zur Beschriankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeraten (RoHS)

Kein Bestandteil ist gelistet.

Verordnung uber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir
Explosivstoffe

Kein Bestandteil ist gelistet.

Verordnung betreffend Drogenausgangsstoffe

Kein Bestandteil ist gelistet.

Verordnung uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fithren (ODS)

Kein Bestandteil ist gelistet.

Verordnung uber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien (PIC)

Kein Bestandteil ist gelistet.

Verordnung Uber persistente organische Schadstoffe (POP)

Kein Bestandteil ist gelistet.

Nationale Vorschriften (Osterreich)

Verordnung uber brennbare Flussigkeiten (VbF) nicht anwendbar
(Aggregatzustand: nicht flUssig)

Stoffsicherheitsbeurteilung

Fir dieses Gemisch wurde vom Lieferanten keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefuhrt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abklirzungen
2017/164/EU Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer vierten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in
Durchfiihrung der Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Anderung der Richtlinien 91/322/EWG,
2000/39/EG und 2009/161/EU der Kommission
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navi-
gation intérieures (Europdisches Ubereinkommen Gber die internationale Beférderung gefahrlicher
Guter auf Binnenwasserstraf3en)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Ubereinkommen
Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf der Stral3e)
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem
Schlussel, der CAS Registry Number)
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification,
Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fiir den Transport gefdhrlicher Gu-
ter, siehe IATA/DGR
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintréchtigung)
EC50 Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 entspricht der Konzentration
eines gepriiften Stoffes, die eine Wirkung (z.B. auf das Wachstum) in einem gegebenen Zeitraum um
50 % andert
ED Endokriner Disruptor
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fir die siebenstellige EC-
Nummer als Kennzahl fur Stoffe in der EU (Europaische Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europaisches Verzeichnis der auf
dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europaische Liste der angemeldeten chemischen
Stoffe)
ErC50 = EC50: bei diesem Verfahren diejenige Konzentration der Prufsubstanz, die im Vergleich zur Kon-
trolle zu einer 50 %igen Abnahme entweder des Wachstums (EbC50) oder der Wachstumsrate
(ErC50) fihrt
Eye Dam. Schwer augenschadigend
Eye Irrit. Augenreizend
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes
System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt
haben
GKV Grenzwerteverordnung
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den Transport ge-
fahrlicher Guter im Luftverkehr)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fur die Beférderung gefahrli-
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abklirzungen

cher Guter mit Seeschiffen)

Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identi-
fizierungs-Code

IOELV Arbeitsplatz-Richtgrenzwert
KZW Kurzzeitwert
LC50 Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die Konzentration eines gepruften

Stoffes, die in einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalitat von 50 % fuhrt

LOEC Lowest Observed Effect Concentration (niedrigste Konzentration mit beobachtbarer Wirkung)
NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)

NOEC No Observed Effect Concentration (hdchste geprufte Konzentration ohne beobachtete schadliche

Wirkung)

PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch

PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration)

ppm Parts per million (Teile pro Million)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zu-

lassung und Beschrankung chemischer Stoffe)

RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ord-
nung fur die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter)

Skin Corr. Hautatzend
Skin Irrit. Hautreizend
SMwW Schichtmittelwert
STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)
SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification,
Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit 2020/878/EU.

Beforderung gefahrlicher Glter auf Stral3e, Schiene oder Binnenwasserstralen (ADR/RID/ADN).
Internationaler Code fur die Beférderung gefahrlicher Glter mit Seeschiffen (IMDG).

Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fur den Transport gefahrli-
cher Guter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften.

Gesundheitsgefahren.

Umweltgefahren.

Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitatsfor-
mel).
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Liste der einschlagigen Séatze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)

Code Text

H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Zustandig fur das Sicherheitsdatenblatt

C.S.B. GmbH Telefon: +49 (0) 2151 - 652086 - 0
Dujardinstr. 5 Telefax: +49 (0) 2151 - 652086 - 9
47829 Krefeld E-Mail: info@csb-compliance.com
Deutschland Webseite: www.csb-compliance.com
Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand.
Dieses SDB wurde ausschlieBlich fir dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschlie3lich fur dieses
vorgesehen.

Osterreich: de Seite: 17 /17



	 - ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	Handelsname

	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	Relevante identifizierte Verwendungen

	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	E-Mail (sachkundige Person)

	1.4 Notrufnummer
	
	


	 - ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	

	

	2.2 Kennzeichnungselemente
	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	Signalwort
	Piktogramme
	
	
	Gefährliche Bestandteile zur Kennzeichnung


	2.3 Sonstige Gefahren
	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	Endokrinschädliche Eigenschaften


	 - ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1 Stoffe
	3.2 Gemische
	Beschreibung des Gemischs

	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	Allgemeine Anmerkungen
	Nach Inhalation
	Nach Kontakt mit der Haut
	Nach Berührung mit den Augen
	Nach Aufnahme durch Verschlucken
	Hinweise für den Arzt

	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	 - ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	Geeignete Löschmittel
	Ungeeignete Löschmittel

	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
	Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung


	 - ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	Nicht für Notfälle geschultes Personal
	Einsatzkräfte

	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
	Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
	Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	 - ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	
	Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung
	Spezifische Hinweise/Angaben

	Handhabung von unverträglichen Stoffen und Gemischen
	Maßnahmen zum Schutz der Umwelt

	Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	
	Durch Entzündbarkeit bedingte Gefahren
	Unverträgliche Stoffe oder Gemische

	
	Gegen äußere Einwirkungen schützen, wie

	Beachtung von sonstigen Informationen
	Anforderungen an die Belüftung
	Spezielle Anforderungen an Lagerräume oder -behälter
	Geeignete Verpackung


	7.3 Spezifische Endanwendungen

	 - ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	
	

	
	Für die menschliche Gesundheit maßgebliche Werte Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung
	Für die Umwelt maßgebliche Werte Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung


	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
	Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)
	Augen-/Gesichtsschutz
	
	Handschutz
	


	Körperschutz
	Atemschutz

	Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition


	 - ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	Aggregatzustand
	Farbe
	Geruch
	Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
	Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich
	Entzündbarkeit
	Untere und obere Explosionsgrenze
	Flammpunkt
	Zündtemperatur
	Zersetzungstemperatur
	pH-Wert
	Viskosität
	Löslichkeit(en)
	Wasserlöslichkeit

	
	Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

	
	Dampfdruck

	Dichte und/oder relative Dichte
	Dichte
	Relative Dampfdichte

	 
	Partikeleigenschaften


	9.2 Sonstige Angaben
	Angaben über physikalische Gefahrenklassen
	Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen


	 - ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	 - ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	Einstufungsverfahren
	Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
	Akute Toxizität
	Akute Toxizität von Bestandteilen der Mischung

	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
	Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut 
Sensibilisierung der Haut
	
Sensibilisierung der Atemwege
	Keimzellmutagenität
	Karzinogenität
	Reproduktionstoxizität
	
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

	Aspirationsgefahr


	11.2 Angaben über sonstige Gefahren
	Endokrinschädliche Eigenschaften


	 - ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	(Akute) aquatische Toxizität
	(Akute) aquatische Toxizität von Bestandteilen

	(Chronische) aquatische Toxizität
	(Chronische) aquatische Toxizität von Bestandteilen


	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	Biologische Abbaubarkeit
	Persistenz

	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	n-Octanol/Wasser (log KOW)

	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
	12.7 Andere schädliche Wirkungen
	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
	Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
	Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	14.3 Transportgefahrenklassen
	14.4 Verpackungsgruppe
	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

	 - ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
	Beschränkungen gemäß REACH, Anhang XVII
	Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV) / SVHC - Kandidatenliste
	Seveso Richtlinie
	Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)
	Verordnung über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe
	Verordnung betreffend Drogenausgangsstoffe
	Verordnung über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen (ODS)
	Verordnung über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien (PIC)
	Verordnung über persistente organische Schadstoffe (POP)

	Nationale Vorschriften (Österreich)
	Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF)


	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	 - ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
	Abkürzungen und Akronyme
	Wichtige Literatur und Datenquellen
	
	

	Einstufungsverfahren
	Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben)
	
	Zuständig für das Sicherheitsdatenblatt

	Haftungsausschluss


